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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
der Gesetzgeber hat den Selbstverwaltungspartnern nach § 17b KHG die Aufgabe übertragen – mit 

verbindlicher Drittwirkung für alle Krankenhäuser und Kostenträger – insbesondere die Finanzierung 

der Pflege und Weiterentwicklung des Entgeltsystems im Krankenhaus (§§ 17b, 17d,10 Abs. 2 KHG) 
sicherzustellen. 

 

Die Selbstverwaltungspartner haben daher in der Vereinbarung nach § 17b Abs. 5 KHG die Höhe des 

DRG-Systemzuschlags für das Jahr 2026 für jeden voll- und teilstationären Fall auf 1,59 € festgelegt 

(Zuschlagsanteil ‚Kalkulation’: 1,27 € und Zuschlagsanteil ‚InEK’: 0,32 €). 
 

Die Ist-Fallzahl für das Jahr 2024 ist auf Grundlage folgender Unterlagen zu ermitteln: 

 

1. gemäß der E1 (Spalte 2), ggf. E3.1 (Spalte 5) und ggf. E3.3 (Spalte 2) der AEB für alle 

Krankenhäuser und Krankenhausbereiche, die im Jahr 2024 dem Anwendungsbereich des 

KHEntgG unterlagen. Dabei sind auch die Fälle einzubeziehen, die nach den Vorgaben des § 4a 

KHEntgG im Jahr 2024 außerhalb des Erlösbudgets des Krankenhauses über ein gesondertes Erlös-

volumen vergütet wurden. (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 der Vereinbarung); 

2. gemäß der E1.1 (Spalte 3), ggf. E3.1 (Spalte 3) und ggf. E3.3 (Spalte 3) der AEB-Psych für 

die Krankenhäuser bzw. Krankenhausbereiche, die im Jahr 2024 dem Anwendungsbereich der 

BPflV unterlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 der Vereinbarung) 

 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 

1. Wurden im Jahr 2024 die bewerteten teilstationären Fallpauschalen L90B Niereninsuffizienz, 
teilstationär, Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse und L90C Niereninsuffizienz, teilstationär, 

Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse gemäß Anlage 1 FPV 2024 abgerechnet, ist abwei-

chend von der in E1, Spalte 2 anzugebenden Anzahl der DRG die Ist-Fallzahl maßgeblich.  
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Aufgrund der quartalsweisen Fallzählung bei tagesbezogenen teilstationären Fallpauschalen 

ist die Fallzahl regelmäßig niedriger als die Anzahl der DRG. 
 

2. Zusätzlich zu berücksichtigen ist die Anzahl der voll- und teilstationären Fälle, die auf Verlan-

gen des Krankenhauses nicht im Rahmen des Krankenhausbudgets vergütet werden (vgl. § 3 
Abs. 8 BPflV und § 4 Abs. 4 KHEntgG). Es handelt sich dabei um mit dem Ziel der Kranken-

hausbehandlung nach Deutschland einreisende Patienten sowie um Empfänger von Gesund-

heitsleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 

Die für die Erhebung des Zuschlags im Jahr 2024 zu Grunde gelegten Ist-Fallzahlen sind bis zum  

15. März 2026 an uns zu übermitteln. Bitte verwenden Sie hierfür das im Datenportal 

(https://daten.inek.org) bereitgestellte Formular. 

 

Der bis zum 1. Juli 2026 an die InEK GmbH zu zahlende Betrag ergibt sich aus der ermittelten Ist-

Fallzahl des abgelaufenen Geschäftsjahres 2024 multipliziert mit dem Zuschlagsbetrag von 1,59 € 

nach § 5 der Vereinbarung. Bitte überweisen Sie den Zahlbetrag erst nach Rechnungslegung. 

 
Weitere Hinweise zum DRG-Systemzuschlag finden Sie auf unserer Internetseite (www.g-drg.de). 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Siegburg 
Ihre 
 
InEK –  

Institut für das Entgeltsystem 

im Krankenhaus GmbH 
 
- Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig - 
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